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Zitat von plattyplus

Eine vorzeitige ordentliche Kündigung eines befristeten Arbeitsvertrags ist jedenfalls
gesetzlich nicht zulässig.

Ich vermute, die NRW-Verträge sind wie die Berliner:

"Der Vertrag endet vorzeitig, ohne, dass es einer Kündigung bedarf, bei Rückkehr der
vertretenden Person 14 Tage nach der Rückkehr dieser"

Und ja, da steht Vorname und Nachname der vertretenden Person drin.
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